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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

   
   

1. BGB: Klauselkontrolle eines Vertrags über Musik für Fernsehserie 
Urteil vom 21.04.2022, Az: I ZR 214/20  

2. StGB, BGB: § 264a StGB als Schutzgesetz zugunsten des Kapitalanlegers 
Urteil vom 05.05.2022, Az: III ZR 131/20  

3. ZPO: Vermutung der Ursächlichkeit eines Prospektfehlers 
Urteil vom 05.05.2022, Az: III ZR 135/20  

4. GG, ZPO: Gehörsverstoß im Schadensersatzprozess 
Beschluss vom 10.05.2022, Az: VI ZR 219/21  

5. InsO: Zahlungsverhalten gegenüber Sozialversicherungsträger 
Urteil vom 28.04.2022, Az: IX ZR 48/21  

 

 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. BGB: Klauselkontrolle eines Vertrags über Musik für Fernsehserie 

Urteil vom 21.04.2022, Az: I ZR 214/20 
a) Für die Beurteilung, ob Verträge über die Komposition und Produktion von Musik 
für eine Fernsehserie sowie die Einräumung der Nutzungsrechte an der Musik und de-
ren Verlag wegen eines auffälligen Missverhältnisses von Leistung und Gegenleistung 
sittenwidrig im Sinne des § 138 Abs. 1 BGB sind, ist auf den Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses abzustellen. Zu diesem Zeitpunkt nicht absehbare Entwicklungen bleiben au-
ßer Betracht. 
 
b) Die in Form Allgemeiner Geschäftsbedingungen in einem Vertrag über die Kompo-
sition und Produktion von Musik für eine Fernsehserie sowie die Einräumung der Nut-
zungsrechte an der Musik vorgesehene Verpflichtung zum Abschluss eines Verlags-
vertrags unterliegt nach § 8 AGBG aF (jetzt: § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB) als privatauto-
nome Gestaltung des vertraglichen Leistungsprogramms nicht der AGB-rechtlichen 
Inhaltskontrolle. 
 

  
2. StGB, BGB: § 264a StGB als Schutzgesetz zugunsten des Kapitalanlegers 

Urteil vom 05.05.2022, Az: III ZR 131/20 
a) § 264a StGB ist ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB zugunsten des 
einzelnen Kapitalanlegers. Ein Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB in 
Verbindung mit § 264a Abs. 1 Nr. 1 StGB scheidet nicht schon dann aus, wenn ein 
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Wertpapier über den (Börsen-)Handel unter den Marktteilnehmern, also über den Se-
kundärmarkt, erworben wird (Fortführung von Senat, Urteil vom 11. April 2013 - III 
ZR 79/12, WM 2013, 1016 Rn. 37; BGH, Urteile vom 21. Oktober 1991 - II ZR 
204/90, BGHZ 116, 7, 13 f; vom 19. Juli 2004 - II ZR 218/03, BGHZ 160, 134, 141; 
vom 1. März 2010 - II ZR 213/08, WM 2010, 796 Rn. 23 f; vom 24. Juni 2014 - VI 
ZR 560/13, WM 2014, 1470 Rn. 24; vom 12. Mai 2015 - VI ZR 102/14, WM 2015, 
1562 Rn. 24 und vom 22. Dezember 2015 - VI ZR 101/14, juris Rn. 25). 
 
b) Bei einer auf eine fehlerhafte bilanzielle Bewertung einer (möglicherweise) risiko-
behafteten Forderung zurückzuführenden unrichtigen vorteilhaften Angabe in einem 
Prospekt im Sinne des § 264a Abs. 1 StGB kann die Erteilung eines uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerks durch einen Wirtschaftsprüfer bei einem - redlichen - Vor-
standsmitglied einer Kapitalgesellschaft, das alle Aufklärungen und Nachweise, die für 
eine sorgfältige Prüfung notwendig sind, erteilt respektive durch nachgeordnete Mitar-
beiter oder von ihm beauftragte Dritte erteilen lässt, die Annahme eines vorsatzaus-
schließenden Tatbestandsirrtums begründen. 
 
c) Zu der durch Lebenserfahrung begründeten Vermutung der Ursächlichkeit eines 
Prospektfehlers für die Anlageentscheidung. 
 

  
3. ZPO: Vermutung der Ursächlichkeit eines Prospektfehlers 

Urteil vom 05.05.2022, Az: III ZR 135/20 
Zu der durch Lebenserfahrung begründeten Vermutung der Ursächlichkeit eines Pros-
pektfehlers für die Anlageentscheidung. 
 

  
4. GG, ZPO: Gehörsverstoß im Schadensersatzprozess 

Beschluss vom 10.05.2022, Az: VI ZR 219/21 
Zum Vorliegen eines Gehörsverstoßes in einem Schadensersatzprozess. 
 

  
5. InsO: Zahlungsverhalten gegenüber Sozialversicherungsträger 

Urteil vom 28.04.2022, Az: IX ZR 48/21 
InsO § 133 Abs. 1 

a) Ob das Zahlungsverhalten des zahlungsunfähigen Schuldners gegenüber einem So-
zialversicherungsträger den Schluss rechtfertigt, dass der Schuldner wusste oder billi-
gend in Kauf nahm, seine (übrigen) Gläubiger auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht 
vollständig befriedigen zu können, richtet sich nach einer Gesamtwürdigung, insbe-
sondere der Dauer des Rückstands für einzelne Beitragsmonate, des Zeitraums, in dem 
rückständige Beiträge auftreten, und der Entwicklung der rückständigen Beiträge. 
 
b) Fällige Verbindlichkeiten erheblichen Umfangs, die bereits zum Zeitpunkt der an-
gefochtenen Rechtshandlung bestanden und bis zur Verfahrenseröffnung nicht mehr 
beglichen worden sind, sprechen für einen Benachteiligungsvorsatz, wenn sie nach 
Art, (Gesamt-)Höhe, Anzahl und Bedeutung den Schluss zulassen, dass der Schuldner 
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bereits zum Zeitpunkt der Rechtshandlung erkannt oder billigend in Kauf genommen 
hat, diese Verbindlichkeiten nicht mehr vollständig befriedigen zu können. 
  
InsO § 17 Abs. 2 Satz 2 

Die Zahlungseinstellung kann aus einem einzigen Indiz gefolgert werden, wenn dieses 
Indiz eine hinreichende Aussagekraft hat. Fehlt es an einem hinreichend aussagekräfti-
gen einzelnen Indiz, kommt der Schluss auf eine Zahlungseinstellung nur in Betracht, 
wenn die Gesamtheit der Indizien die volle richterliche Überzeugung einer Zahlungs-
einstellung rechtfertigt. 

Zahlt der Schuldner Sozialversicherungsbeiträge stets vollständig, aber im Wesentli-
chen gleichbleibend durchgängig um einen bis weniger als zwei Monate verspätet, 
stellt dies für sich genommen kein ausreichendes Indiz dar, um eine Zahlungseinstel-
lung zu begründen. 
 
  

 

 


